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Teil A: Begrü ndung  

1 Anlass , Ziele  und Zwecke  der Planung , Vorgehensweise  

Ziel und Zweck der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungs planes  ɊWindener-

gieɈ der Stadt Marienmünster  ist es, mit der Darstellung von Bereichen für die Wind-

energie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB   

Á ein zusätzliches Angebot für die Nutzung der Windenergie zu schaffen  und vor 

dem Hintergrund der in der Zwischenzeit eingetretenen, geänderten recht li-

chen und  technischen Rahmenbedingungen  eine Neudarstellung von Berei-

chen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB  

vorzunehmen ;  

Á mit der Darste llung von Zonen eine räumliche Steuerung der Errichtung von 

Windkraftanlagen über di e Konzentrationswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB zu 

erzielen und die Planung a uf eine rechtssichere Basis zu stellen, d. h. ihr mit Zo-

nen Ɋsubstanziell  RaumɈ zu belassen.  

Die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan  sah zwei Flächen für die Nutzung der 

Windenergie i m Stadtgebiet vor , eine im Bereich Großenbreden /Hohehaus (Windpark), 

die andere südwestlich der Ortslage Bredenborn . Diese wurden mit der 4.  Änderung 

des FNP planerisch vorbereitet. Die Änderung wurde zwischenzeitli ch durch Urteil vom 

26.03.2014 durch das Verwaltungsgericht Minden für unwirksam erklärt.  

Zusätzlich ha ben sich die recht lichen Rahmensetzung en zur Ausweisung von Bereichen 

für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB  gegenüber dem 

Jahr 1998 (Rechtswirksam keit  der ersten Ausweisun g der Bereiche für die Windenergie 

mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB  mit der 4.  Änderung des FNP ) geän-

dert.  

Die Neuregelungen und Veränderungen machen eine Änderung des Flächennutzungs-

plan es bzw. die Aufstellung eines sachlichen Teil flächennutzungsplanes  Windenergie 

auf der Grundlage eines stadt weiten, schlüssigen Gesamtkonzeptes notwendig,  das der 

Nutzung der Windenergie in der Stadt Marienmünster  Ɋsubstanziell  RaumɈ belässt (vgl. 

Kapitel 6). Dieser Anspruch ist in Zukunft in de n vorliegenden Flächen der unwirksamen 

4. Änderung des Flächennutzungsplanes alleine nicht zu erreichen. Die beiden Flächen 

sind mittlerweile vollständig genutzt, die Fläche Großenbreden /Hohehaus w urde mit 

dem Bebauungsplan Nr.1 der Ortschaft Großenbreden  ɊRepowering Windvorrangzone 

Großenbreden /HohehausɈ rechtskräftig.   

Vor dem Hintergrund, der Windenergie im Stadtgebiet  Ɋsubstanziell  RaumɈ belassen zu 

müssen , verfolgt die Stadt auf der Grundlage eine r Potenzialflächenstudie  für Gebiete 
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für Windenergieanlagen die anschließende Aufstellung eine s sachlichen Teilflächennut-

zungsplanes .  

Die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes wurde gewählt, um im Falle 

einer Unwirksamkeit eine Unabhängigkeit vom Gesamtflächennutzungsplan sicher zu 

stellen. Da es sich um einen eigenständigen vorbereitenden Bauleitplan handelt, unter-

scheidet sich das Aufstellungs - und Abwägungsverfahren nicht wesentlich von einer Än-

derung des Ge samtflächennutzungs planes . Der Regelungsinhalt ist auf die Flächendar-

stellungen und Bestimmungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausweisung 

von Flächen für die Nutzung der Windenergie / Bereichen für die Windenergie mit Aus-

schlusswirkung gem. § 35 (3 ) Satz 3 BauGB beschränkt. Die Darstellungen müssen kon-

fliktfrei zu  den Regelungen des G esamtflächennutzungsplan s sein und die nachbar-

schaftlichen Rücksichtnahmen u. ä. wie eine herkömmliche Änderung  sichern . 

Die Stadt Marienmünster  beabsichtigt , der Winde nergie unter den gegebenen techni-

schen Voraussetzungen neuer Anlagen und Anlagengrößen Konzentrationsflächen für 

die Nutzung zur Verfügung zu stellen und damit den Einsatz regenerativer Energien in 

der Energieversorgung im Sinne des Klimaschutzes  zu förder n und Raum zu geben. Zur 

Ermittlung des landesweit vorhandenen Windenergiepotenzial s hat  das Land Nord-

rhein -Westfalen ( NRW) im Jahr 2012 eine Potenzialflächenstudie  erstellen lassen, die für 

den Kreis  Höxter und seine einzelnen Kommunen eine erste, ganz allgemeine Potenzi-

alabschätzung angibt. Sie l iegt für  Marienmünster im Leitszenario bei möglichen Flä-

chen von 430 ha für die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) und einer potenziel-

len Leistung der darin zu errichten den  Anlagen von 114 MW.  

Bisher sind errichtet / installiert: In den beiden Windenergie flächen  der unwirksame n 4. 

Änderung mit einer Größe von zusammen rd.  95 ha im B-Plan Nr. 1 geplant e 6 Anlagen 

mit rd. 12 MW, in Bredenborn 10  Anlagen mit rd. 9 M W. Hinzu kommen 2 Einzelanlagen 

südlich Bremerberg  mit jeweils 3  MW.  

Es ist das Ziel der Stadt Marienmünster , die von der Ausweisung als Bereiche für die 

Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB  betroffenen Flächen 

zum Zwecke der Erzeug ung von Windener gie unter Einhaltung der Randbedingungen 

(wie u. a. Immissionsschutz, Naturraum) nutzbar zu machen. Hierzu wurde  eine Poten-

zial- bzw. Tabuflächen betrachtung für das gesamte Stadtgebiet  unter Verwendung von 

neuen Schutz- und Tabuflächenabstände n durchgeführ t, die u. a. vom Windenergieer-

lass des Landes Nordrhein -Westfalen aus dem Jahr 201 5/2018  und von Rechtsprechung 

bis zum Jahr 2023 bestimmt worden sind  (siehe hierzu die Übersichten der harten und 

weichen Tabuflächen) .  

Für den sachlichen Teilflächennutzungsplanes  für die Nutzung von Windenergie werden 

die Potenzialfläche n unter planerischen und städtebaulichen Aspekten betrachtet.   
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Im durchgeführten Beteiligungsverfahren gem . § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wurden über 

die Potenzialflächenstudie  hinausgehende Aspekte zu den einzelnen Flächen ermittelt 

und für die Abwägung zusammengestellt . Diese wurden ansch ließend geprüft und be-

wertet. Ziel ist es, nach Abschluss der Potenzialflächenstudie  und des sachlichen Teilflä-

chennutzungsplanes  städtebaulich sinnvolle und naturräumlich geeignete Bereiche für 

die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB darzustellen.  Dieses 

Vorgehen wurde im Falle M arienmünsters  an die zwischenzeitlich erfolgte Rechtspre-

chung und neuen Rahmensetzungen angepasst  (siehe nachfolgende Ausführungen) .   

Den Kommunen wurde mit der Novell e des Baugesetzbuches (BauGB) aus dem Jahr 

1997 in § 35 BauGB die Möglichkeit zur planun gsrechtlichen Steuerung der im Außen-

bereich privilegierten Windenergieanlagen gegeben. 

Mit dieser Novelle wurde für den Außenbereich bestimmt, dass dieser für die Errichtung 

von Windenergieanlagen (WEA) privilegiert ist, d. h. diese dort generell zugelasse n sind 

und dort errichtet werden sollen, wenn kein anderer öffentlicher Belang entgegensteht 

und die Erschließung gesichert ist . Mit dieser Rechtslage können WEA grundsätzlich 

überall im Außenbereich errichtet werden  § 35 (1) BauGB. 

Sollen WEA nicht überal l und verstreut in der Landschaft zugelassen werden, ist eine 

räumliche Steuerung und konzentrierte Errichtung in Bereich e für die Windenergie mit 

Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB (n) im Flächennutzungsplan erforderlich. 

Diese Festlegung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 

(3) Satz 3 BauGB kann nur auf der Grundlage eines Konzeptes erfolgen, das das gesamt e 

Stadtgebiet  untersucht und überprüft und hier insbesondere den Außenbereich  in den 

Fokus nimmt . In dieser Vorgehensweise muss es zu einer positiven Standortausweisung 

in der Form kommen, da ss Bereiche im Flächennutzungsplan dargestellt werden, in der 

die Errichtung von WEA möglich ist .  

Die Frage, was unter Ɋsubstanziell  RaumɈ zu verstehen ist, wurd e durch die Rechtspre-

chung des Oberverwaltungsgericht s (OVG) NRW in verschiedenen Urteilen aufgegriffen, 

maßgeblich durch das sog. ɊHaltern -UrteilɈ vom 22.09.2015, zuletzt bestätigt durch das 

OVG-Urteil vom 20.02.2020, dem sog. ɊBrilon-UrteilɈ. Hierbei wur de festgestellt, dass es 

kein allgemein verbindliches Modell gibt, anhand welcher Kriterien die Ausweisung von 

Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB  / Kon-

zentrationsflächen  im Flächennutzungsplan das Ziel erfüllt, d er Nutzung der Windener-

gie Ɋsubstanziell  RaumɈ zu belassen. Nach Rechtsprechung des OVG ist aber bei einem 

Anteil der ausgewiesenen Konzentrationszonen fläche  von 10 % an der für die Wind-

energie zur Verfügung stehenden Fläche (Außenbereich abzüglich der harten Tabuflä-

chen) Ɋregelmäßig davon auszugehen sein, dass der Windenergie substanziell Raum ge-

schaffen wurde.Ɉ (Zitat aus dem OVG-Urteil vom 20.02.2020, dem s og. ɊBrilon-UrteilɈ) 
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Das angesprochene Urteil vom 22.09.2015 mahnt darüber hinaus die Transparenz der 

Entscheidungsgrundlagen und in der Abwägung  an. Wichtig ist hier die Unterscheidung 

in sog.  

¶ ɊHarte Tabukriterien  und -flächenɈ, der Errichtung von Winden ergieanlagen ent-

gegenstehende Kriterien , die nicht von planerischen Entscheidungen vor Ort  und 

in der Abwägung in den kommunalpolitischen Gremien zugänglich sind und  

¶ ɊWeiche Tabukriterien und -flächenɈ, die vor Ort formuliert werde n und der Ab-

wägung unter liegen, welche Kriterien und ggf. Vorsorgeabstände und -puffer 

von der Kommune angewendet werden sollen . 

Im Beteiligungsverfahren gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB (Beteiligungszeitraum 17.03. 

bis 21.04.2017; mit Verlängerung bis zum 05.05.2017 ) wurden über d ie Potenzialflä-

chenstudie hinausgehende Aspekte zu den einzelnen Flächen ermittelt und für die Ab-

wägung zusammengestellt.  

Veränderung Flächenkulisse von der Frühzeitigen Beteiligung Č Offenlage  

Die sich aus der Abwägung ergebende Änderung der Flächenkulisse von der frühzeiti-

gen Beteiligung zur Öffentlichen Auslegung wird ausführlich in Abschnitt 2 und 5 darge-

stellt. An dieser Stelle wird stichwortartig ein Überblick über die Anpassungen und Än-

derungen der Flächenkulisse zur öffentlichen Auslegung gegeben . Es sind die folgenden 

zentralen Aspekte für die Abwägung hervor zuheben :  

¶ Neubestimmung der Potenzialflächen vor dem Hintergrund des sog. Bad Wünnen-

berg -Urteils vom 06.03.2018 . Hierbei wird eine N eubestimmung und ɀbegründung 

der harten und weichen Tabukriteri en, insbesondere  der regionalplanerischen Flä-

chen-Darstellungen von Bereichen zum Schutz der Natur (BSN), Wald und ungenutz-

tem Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)  erforderlich ;        

¶ Berücksich tigung des mit dem Landesentwicklungsplan LEP NRW. 2019 neu einge-

führten Grundsatzes 10.2 -3 eines Abstandes von 1.500 m zu Allgemeinen und Reinen 

Wohngebieten in die Abwägung zur Findung von potenziellen Bereichen für die 

Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB; 

¶ in der Identifizierung der Eignungsflächen die Berücksichtigung de s in der frühzeiti-

gen Beteiligung besonders eingeforderten Schutz des Landschaftsbildes (Land-

schaftsbildanalyse des Kreises Höxter) und Betrachtung der Möglichkei t des Schut-

zes des Kulturgutes der ehemaligen Abtei Marienmünster und deren Umgebung;  

¶ Berücksichtigung weiterer relevanter Rechtsprechungen zur Darstellung von Berei-

chen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB  des 

Oberverwaltun gsgerichtes (OVG) NRW vom Frühjahr 2019  und Frü hjahr 2020 .  

¶ Berücksichtigung des Ausführungsgesetz es zum BauGB in NRW zur Umsetzung eines 

Mindestabstandes von 1.000 m zwischen Wohngebäuden und Windkraftanlagen 
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vom 15.07.2021.  Aufhebung des Anwendungszusammenhanges und Wirkungen 

durch Gesetz vom 22.03.2023.  

¶ Zu allen Veränderungen im Detail siehe die Übersicht zu Beginn des Kapitels von der 

Flächenkulisse der Offenlage zu den Flächen in der erneuten Offenlage.        

Veränderung  Flächenkulisse von der Offenlage  Č Erneute Offenlage  

Die sich aus der Abwägung ergebende Änderung der Flächenkulisse von der Öffentli-

chen Auslegung zur erneuten öffentlichen Auslegung wird ausführlich in Abschnitt 2 

und 5 dargestellt. An dieser Stelle wir d stichwortartig ein Überblick über die Anpassun-

gen und Änderungen der Flächenkulisse zur erneuten öffentlichen Auslegung gegeben . 

Es sind die folgenden zentralen Aspekte für die Abwägung hervorzuheben :  

¶ Neubestimmung der Potenzialflächen vor dem Hintergru nd der im sog. ɊOsterpaketɈ 

bzw. ɊSommerpaketɈ 2022 sowie weiterer nachfolgender auf Bundes- und Landes-

ebene beschlossene r Gesetze. Hierzu wird eine Überprüfung und ggf. Neubegrün-

dung harter und weicher Tabukriterien, insbesondere der regionalplanerischen Flä-

chen-Darstellungen von Bereichen zum Schutz der Natur (BSN), Natura -2000-Ge-

biete , Naturschutzgebiete, Wald, des Grundsatzes 10.2 -3 zum LEP NRW hinsichtlich 

des Abstandes 1.500 m zu Allgemeinen und Reinen Wohngebieten, Schutz des Land-

schaftsbildes auf de r Grundlage de r Landschaftsbildanalyse des Kreises Höxter , des 

Ausführungsgesetzes zum BauGB in NRW zur Umsetzung eines Mindestabstandes 

von 1.000 m zwischen Wohngebäuden und Windkraftanlagen mit Ergänzung 

08.03.2023.  

¶ Am 25.08.2023 hat der Landtag NRW das  Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein -Westfalen verabschiedet, mit 

dem der pauschale Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohngebäuden in Gebie-

ten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb der im Zusamm enhang be-

bauten Ortsteile (§ 34 BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise 

zulässig sind, sowie im Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen (§ 35 Abs. 6 

BauGB) aufgehoben wird. Das Gesetz ist am 12.09.2023 in Kraft getreten (GV. NRW. 

2023 S. 1112). Der Grundsatz 10.2 -3 zum LEP NRW hinsichtlich des Abstandes 

1.500 m zu Allgemeinen und Reinen Wohngebieten  ist im Entwurf der 2. Änderung 

des LEP zu den Erneuerbaren Energien vom 09.06.2023 ersatzlos gestrichen.    

¶ Berücksichtigung relevanter Recht sprechungen zur Darstellung von Bereichen für 

die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB des Oberverwal-

tungsgerichtes (OVG) NRW bis 9/2023.  

¶ Berücksichtigung einer neuen Referenzanlage, die den aktuellen und am Markt an-

gebotenen Größe n und Dimensionen entspricht.   

¶ Zu allen Veränderungen im Detail siehe die Übersicht zu Beginn des Kapitels von der 

Flächenkulisse der  Offenlage zu den Flächen in der erneuten Offenlage .        
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In der Abwägung der in der in der Offenlage eingegangenen Bedenken und Antwort 

auf die landesplanerische  Anfrage wurde der zusätzlich zu dem 1.000 m Mindestab-

stand zur Offenlage gewährte Vorsorgepuffer von 180 m für die Siedlungslagen nicht 

mehr berücksichtigt . Dies erfolgte vor dem Hintergrund der von verschiedener Seite 

vorgetragenen Hinweis e auf den schon deutlichen Abstand von 1.000 m bzw. 920 m. 

Hierin wurde ein - auch aus immissionsrechtlicher Sicht - ausreichender Abstand gese-

hen. Darüber hinaus gehende zusätzliche Vorsorgepuffer wurden danach  als unzuläs-

sige Verhinderungsplanung angesehen.   
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2 Ergebnisse der 2023 aktualisierten Potenzialflächen stu-

die  als stadt weites schlüssiges Gesamtkonzept  

Der Beschluss zur Aufstellung des sachlichen Teilfl ächennutzungs planes  zur Steuerung 

der Errichtung von Windenergieanlagen wurde am 22.06.2016 im Rat der Stadt Marien-

münster  gefasst. Die in der frühzeitigen Beteiligung i m Jahr 2017 eingegangenen Äuße-

rungen und deren Auswertung für die weitere Planung, aber vor allen Dingen die zwi-

schenzeitlichen eingetretenen neuen gesetzlichen Regelungen im Bereich Windenergie 

und die Rechtsprechung erfordern eine Anpassung des stadtweiten sch lüssigen Ge-

samtkonzeptes. Dieses führt auf der Grundlage der Potenzialflächenstudie zur Identifi-

kation von für die Windenergie geeigneten Flächen, die von der Kommune für die Er-

richtung vorgesehenen Bereiche für die Windenergie.  

Die Bereiche für die Winden ergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB  im 

Flächennutzungsplan stell en nach § 35 (3) Satz 3 BauGB einen sog. Planvorbehalt dar, 

der als öffentlicher Belang einer Windenergieanlage an anderer Stelle im Stadtgebiet  in 

der Regel entgegensteht.  Ansiedlungsbegehren für Windenergieanlagen (WEA) außer-

halb dieser Bereich e für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 

BauGB können somit mit Verweis au f das Vorhandensein der Bereich e für die Wind-

energie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB abgewiesen werden , d. h. 

WEA sind nur in dieser zuläss ig, sofern es sich nicht um Anlagen des Kleinverbrauches 

als unselbstständige Nebenanlagen handelt .  

2.1 Vorgehensweise Potenzialflächenstudie  als gesamträumliches Pla-

nungskonzept  

Vor dem Verfahren zum sachlichen Teilflächennutzungsplan wird der gesamte Pla-

nungsraum  (= gesamter Außenbereich im Stadtgebiet  und die angrenzende n Nachbar-

kommunen)  einer dreistufigen Analyse (Windenergieuntersuchung der Stadt Mari-

enmünster)  unterzogen, um geeignete Potenzialfläche n zu ermitteln  und zu einem ge-

samträumlichen Planungskonzept für die Stadt Marienmünster zu gelangen.  

Die Potenzialflächenanalyse orientiert sich am Kriterienkatalog der sog. harten und wei-

chen Tabu-Bereiche und Kriterien  des Windenergie -Erlasses 2015/2018 der Ministerien 

für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie; für Umwelt, Landwirtschaft, Na-

tur - und Verbraucherschutz  sowie für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung  des 

Landes Nordrhein -Westfalen, des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 

und Verkehr des Landes Nordrhein -Westfalen  sowie der Rechtsprechung des Oberver-

waltungsgerichtes (OVG) NRW mit Bedeutung für das Tabukriterien -System bis zum 

Frühjahr 2023. 
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Als Vorbereitung zur Ausweisung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswir-

kung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB im Flächennutzungsplan dient das vorliegende gesamt-

räumliche Planungskonzept. Es werden sowohl geeignete Bereiche ermittelt , als auch 

ungeeigne te Bereiche abgegrenzt, in denen eine Windenergienut zung ausgeschlossen 

werden soll.  

Bestimmung der Referenzanlage  

Wird zur beispielhaften Veranschaulichung der Nutzung der Bereiche/Flächen oder 

dem Bau eine Referenzanlage verwendet, wird in den geänderte n Planungsunterlagen 

zur Erneuten Offenlage eine WEA mit 230 m Gesamthöhe angenommen. Der überar-

beitete Windenergieerlass NRW  2015/2018 empfiehlt bei der Verwendung einer Refe-

renzanlage eine Gesamthöhe von mindestens 150 m anzunehmen . Dies dient aber nur 

für die Abgrenzung der Vorranggebiete und zur Diskussion von potenziellen Abstands-

puffern. Sie ist damit als eine Einstiegsgrö ße anzusehen, aber nicht als allgemein gülti-

ger Maßstab. Damit soll die mögliche Ausnutzbarkeit der identifizierten Flächen exemp-

larisch verdeutlicht werden. Anlagen mit 230 m Gesamthöhe und einem Rotordurch-

messer von 1 50 m (Rotorblattlänge entsprechend ca . 75 m, vgl. nebenstehende Grafik)  

bilden einen repräsentativen Rotordurchmesser von am Markt erhältlichen WEA der  > 

3 MW-Klasse ab.  

Aus den Übersichten der größten Anlagen der wichtigsten WEA-Hersteller zeigt sich das 

Bild für eine Referenzanlage, die ei nen Schallleistungspegel von mind. 103,0 - 106,0 

dB(A) abdeckt. Damit sind die aktuell am Markt verfügbaren größten Anlagen erfasst.  

Eine Annahme von leiseren Anlagen, z. B. mit Emissionen von 100,0 dB(A) ist vor dem 

Hintergrund der z. T. deutlich über 10 0,0 dB(A) liegenden Anlagen eher unrealistisch. Es 

ist zwar denkbar, mit einem schalloptimierten Betrieb diesen Wert zu erreichen. Das 

setzt aber voraus, dass dieser Betriebsmodus immer umgesetzt wird.  Zum Vergleich: 

Die nach Aussage der Herstellerfirma me ist verkaufte/aufgestellte Anlage ist  die Ener-

con E-138 mit den Daten: G esamthöhe (GH) : rd. 229 m, Narbenhöhe (MH) (größte): 160 

m, Rotordurchmesser: 138,25 m, Schallleistungspegel: max. 106,0 dB(A) .  

Rotor -In-Flächen 

Grundsätzlich wird unterschieden, ob i n den Windenergiebereichen nur Türme von 

Windenergieanlagen unterzubringen sind und der Rotor über die Grenze der Fläche 

hinausragen darf (ɊRotor-outɈ) oder ob auch die Rotoren vollständig innerhalb der aus-

gewiesenen Fläche Platz finden müssen (ɊRotor-inɈ). 

Eine ausdrückliche Regelung der Frage, ob die Rotorblätter von WEA über die Grenzen 

von Baugebieten oder Bauflächen in Bebauungs - und Flächennutzungsplänen hinaus-

ragen dürfen, existiert im Baugesetzbuch nicht. Gleichwohl wird jedenfalls für die Be-

bauungs -planung aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. v. 
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21.10.2004 ɀ 4 C 3/04, juris Rn. 40.) davon ausgegangen, dass die Grenze von Baugebie-

ten stets von der gesamten WEA einschließlich des Rotors eingehalten werden muss.*  

Die Stadt Ma rienmünster hat daher bei ihrer Planung "Rotor -in-Flächen" zugrunde ge-

legt; die Rotoren müssen somit vollständig innerhalb der Potenzialflächen bzw. Wind-

energiebereichen liegen.  

Auch unter Berücksichtigung, dass die Stadt Marienmünster in ihrem Teilflächennut-

zungsplan nicht Flächen über ihr Stadtgebiet hinaus beplanen kann und es zur Darstel-

lung von Windenergiebereichen an der Stadtgrenze im Süden kommt, wird mit "Rotor -

in-Flächen" geplant.  

*Quelle: CLIMATE CHANGE 41/2022: Auswirkungen einer Rotor-in-Planung auf die Verfügbarkeit von 

Windflächen des Umweltbundesamtes 
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Abbildung 1: Elemente, Aufbau und Höhen einer Windenergieanlage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Grafik: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., vde.com, 

29.07.2015, ɊMaßkettenɈ: Ergänzung DHP   
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Die Betrachtung des Untersuchungsraumes erfol gt anhand der nachfolgend beschrie-

benen Kriterien mit der Differenzierung zwischen harten und weichen Tabukriterien.  

Die nachfolgende Abbildung 2 stellt diese mehrstufige Vorgehensweise vor.  

 

Abbildung 2: Vorgehensweise  

 

Stufe 1 ɀ  

In dieser Stufe erfolgt die Abgrenzung des Innen bereiches  vom Außenbereich im Stadt-

gebiet. Diese Unterscheidung bzw. Qualifizierung ist erf orderlich, da nur der Außenbe-

reich gem. § 35 BauGB für die Errichtung von privilegierten Windkraftanlagen und die 

Darstellung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 

3 BauGB in Frage kommt.  

Stufe 2 - Ermittlung von harten  Tabuzonen : In dieser Stufe, in der die sog. harte n 

Tabukriterien Berücksichtigung finden , werden die Flächen identifiziert, die für eine 

Ausweisung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) 

Satz 3 BauGB auf Grund faktischer bzw. rechtlicher Ausschlussgründe nicht in Frage 

kommen. Hierzu zählen u. a. die Siedlungslagen, bebaute Flächen, Infrastrukturtrassen 

oder ggf. geschützte Naturflächen. In diesen Bereich fällt auch ein immissionsrechtli-

cher Mindestabstand zu Wohnnutzungen in  Siedlungslagen und Wohnstellen im Außen-

bereich, von dem angenommen werden kann, dass er aufgrund der Immissionen , die 
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von Windkraftanlagen ausgehen , nicht unterschritten werden und daher rechtlich und 

faktisch durch WEA nicht bebaut werden kann .  

Diese Tabukriterien und -flächen sind der Abwägung vor Ort nicht unterworfen und 

können nicht vor dem Hintergrund der kommunalen Entwicklungsvorstellungen geän-

dert werden.  

Stufe  3 ɀ Ermittlung von weichen Tabuzonen : In der Stufe 3 werden danach die sog. 

weichen Tabukriterien berücksichtigt , die der Abwägung unterliegen  und im kommuna-

len Entscheidungsprozess in Marienmünster selbst bestimmt und eingegrenzt werden 

können.  

In der Stufe 3 werden also weiche Kriterien betrachtet, die der Abwägung  zugänglich 

sind und bei denen die Stadt im Entscheidungsprozess einen Abwägungsspielraum hat. 

Diese weichen Tabukriterien und -flächen können u. a. der Vorsorge im Hinblick auf den 

Schutz der Wohnnutzung im Außenbereich ; der Sicherung von städtebaulichen Entwick-

lungsmöglichkeiten ; der Sicherung der Ziele des Naturschutzes (Sicherung der Leis-

tungs - und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalt s, der Vielfalt, der Eigenart und der 

Schönheit sowie de m Erholungswert von Natur und Landschaft und der biologischen 

Vielfalt) sowie de m Gewässerschutz  dienen .  

Nach Bestimmung der harten und weichen Tabuzonen  verbleiben v orläufige Potenzial-

flächen, die für die Darstellung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswir-

kung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB in Betracht kommen.  Diese werden vor dem Hinter-

grund der Sicherung längerfristiger städtebauliche r Entwicklungsmöglichkeiten, Mög-

lichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit und Wirkungen auf das Orts - und 

Landschaftsbild , weiter differenziert bewertet und in die Abwägung v or Ort eingestellt . 

Hierbei handelt es sich um Kriterien, die seitens des Plangebers festgelegt wurden, um 

qualitative Aspekte der Stadtentwicklung im schlüssigen Gesamtkonzept für die Darstel-

lung von Bereich en für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem . § 35 (3) Satz 3 

BauGB zu berücksichtigen.  
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2.2 Entwicklung der Flächenkulisse für die erneute Offenlage ɀ gesamt-

räumliches Konzept   

In der nachfolgenden Übersicht werden die Veränderungen der Rechtslage in zeitlicher 

Abfolge und mit den Auswirkungen auf die  Flächenkulisse zu den Verfahrensschritten 

stichwortartig aufgezeigt.  

 

Was  Wann Relevant für die  

Abwägung im Verfah-

ren  

Ergebnis 

Sog. Büren-Urteil  07/2013  Einstufung harte und wei-

che Tabukriterien,  

Transparenz im Verfahren 

der Abwägung  

Berücksichtigung in der Poten-

zialflächenermittlung  

Sog. Haltern -Urteil   09/2015  Berücksichtigung von har-

ten und weichen Tabu -Flä-

chen in der Berechnung 

des substanziell Raum es 

Prüfung der vorhandenen Flä-

chen 

Rechtsmeinung Gatz: 

Berücksichtigung immis-

sionsrechtlicher Min-

destabstand als harte 

Tabufläche, zwischen-

zeitlich (bis 12/2019) im 

Grundsatz durch Recht-

sprechung des OVG 

NRW bestätigt  

12/2015  Immissionsrechtlicher Min-

destabstand wird aufgrund 

der Quelle Lan desamt für 

Natur -, Umwelt - und Ver-

braucherschutz (Ermittlung 

Priorr 2015) und anderer 

Quellen bei 300 m als Un-

tergrenze gesetzt.  

300 m immissionsrechtlicher 

Mindestabstand wird als harte 

Tabufläche berücksichtigt. Dies 

hat die Auswirkung  der Redu-

zierung d es für die WEA zur 

Verfügung stehenden Raumes .   

Frühzeitige Beteiligung  22.03. ɀ  

24.04.2017 

Flächenkulisse:  Bereich für 

die Windenergie mit Aus-

schlusswirkung gem. § 35 

(3) Satz 3 BauGB mit  rd. 

819 ha = rd. 21 % der Po-

tentialflächen  

 

Sog. Bad Wünnenberg -

Urteil;  

Erklärung der Regional-

planung zur Nichtbeach-

tung des Ziels 5 des 

Sachlichen Teilabschnit-

tes ɊNutzung der Wind-

energieɈ Regionalplan 

Reg.-Bez. Detmold  

03/2018  

 

05/2018  

Die in Ziel 5 genannten Flä-

chen sind nicht mehr pau-

schal als ɊquasiɈ harte Ta-

buf läche einzustufen. Sie 

sind in der Abwägung ggf. 

als weiche Tabuflächen von 

Bereich für die Windener-

gie mit Ausschlusswirkung 

gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB 

freizuhalten. In OWL Flä-

chen Wald und Bereiche 

zum Schutz der Natur 

(BSN) besonders zu be-

trachten.  

Da diese Einzelflächenbe-

trachtung und 

Berücksichtigung im nächsten 

Verfahrensschritt  zur Offen-

lage und Erneuten Offenlage .  



Stadt Marienmünster                        Begründung Sachlicher Teilflächennutzungsplan  ɀ Erneute Offenlage   

 

18 

 

Was  Wann Relevant für die  

Abwägung im Verfah-

ren  

Ergebnis 

Differenzierung aufgrund 

der nicht bekannten Stand-

orte und Anlagentypen ab-

schließend nicht möglich 

ist, werden Wald und BSN 

als zur Verfügung stehende 

Fläche gewertet .  

Windenergie -Erlass 

2018 NRW  

05/2018  Hinweise und Handrei-

chungen zu Tabukriterien 

für die Planung von Bereich 

für die Windenergie mit 

Ausschlusswirkung gem. § 

35 (3) Satz 3 BauGB bzw. 

Genehmigung vo n Wind-

kraftanlagen  

Berücksichtigung im nächsten 

Verfahrensschritt  zur Offen-

lage und Erneuten Offenlage . 

Rechtsprechung 2019  

Sog. Paderborn -, Hörs-

tel -, Stemwede-Urteil  

01 ɀ 

03/2019  

Anforderung an die Be-

kanntmachung ; 

Kommunale Prüfung der 

Schutzgebiete bzw. Stel-

lungnahmen der Fachver-

waltungen bei deren Ein-

stufung von Fläche als nicht 

zur Verfügung stehend 

bzw. Einschränkung der 

Nutzung durch Windkraft-

anlagen     

Berücksichtigung im nächsten 

Verfahrensschritt zur Offen-

lage. und Erneuten Offenlage  

Landesentwicklungsplan 

(LEP) Nordrhein -Westfa-

len 2019  

08/2019  Berücksichtigung Grund-

satz 1.500 m zu WA/WR in 

der Abwägung  

Berücksichtigung im nächsten 

Verfahrensschritt  zur Offen-

lage und Erneuten Offenlage . 

Rechtsprechung 202 0 

Sog. Brilon-Urteil  

02/2020  Hinweis auf die Anwend-

barkeit des LEP-Grundsatz 

1.500 m zu WA/WR in der 

Abwägung  

Berücksichtigung im nächsten 

Verfahrensschritt  zur Offen-

lage und Erneuten Offenlage.  

Ausführungsgesetz zum 

Baugesetzbuch BauGB 

im Land NRW zur sog. 

ɊLänderöffnungsklauselɈ 

07/2021  Einführung eines 1.000 m 

Mindestabstandes zu 

Wohngebäuden in wohnge-

nutz ten Siedlungsberei-

chen (B-Pläne gem. § 30 

BauGB und Innenbereich  

gem. § 34 BauGB) und Au-

ßenbereichssatzungen 

gem. § 35 (6) BauGB  

Berücksichtigung i m nächsten 

Verfahrensschritt zur Offen-

lage und Erneuten Offenlage  

.Aufhebung Anwendungszu-

sammenhang und Wirkungen 

mit Gesetz vom 08.03.2023 

und 22.03.2023. 

Sog.  

ɊOsterpaketɈ 

ɊSommerpaket  2022Ɉ 

 

 

07/2022  

EEG  

Wind-an-Land-Gesetz 

BauGB 

BNatschG 

 

Umfassende Novellierungen 

der einschlägigen Vorschrif-

ten/Gesetze zur Windenergie-

planung bzw. erneuerbarer 

Energien allgemein.  
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Was  Wann Relevant für die  

Abwägung im Verfah-

ren  

Ergebnis 

Hinweise werden in den jewei-

ligen Abschnitten /Kapiteln ge-

geben.  

Gesetz zur Änderung 

des Energiesicherungs-

gesetzes und anderer 

energiewirtschaftlicher 

Vorschriften  

08.10.2022 BauGB 

EEG 

 

LEP-Erlass Erneuerbare 

Energien  

28.12.2022 LEP NRW Präzisierung der Frage der 

Windkraft im Wald und Prü-

fungsmaßstab LEP NRW 

Änderung Raumord-

nungsgesetz  

03.03.2023 ROG Regelungen betreffen im We-

sentlichen die nachgelagerte 

Genehmigungsebene , Umset-

zung EU-Notfallverordnung  

4. Änderung Ausfüh-

rungsgesetz NRW zum 

BauGB  

08.03.2023 Ausführungsgesetz zum 

BauGB in NRW 

1.000 m Mindestabstand noch 

relevant für die Neuplanung 

von Windenergi ebereichen  

2. Änderung des LEP zu 

den Erneuerbaren Ener-

gien  

09.06.2023 

Entwurf  

LEP NRW Ersatzlose Streichung des 

Grundsatzes 10.2 -3 - 1.500 m 

zu WA/WR ɀ keine Berücksich-

tigung in der Abwägung mehr     

5. Gesetz zur Änderung 

Ausführungsgesetz 

NRW zum BauGB  

12.09.2023 Ausführungsgesetz zum 

BauGB in NRW 

1.000 m Mindestabstand für 

die Neuplanu ng von Windener-

giebereichen aufgehoben  
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2.3 Stufe  1: Abgrenzung  Innen ɀ Außenbereich, Windhöffigkeit  

Darstellung en von Windenergiebereich(en) / Konzentrationszone(n) im Flächennut-

zungsplan  können nur im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgen. In 

den Außenbereich  fallen alle Grundstücke, die weder im Geltungsbereich eines quali-

fizierten Bebauungsplans li egen (gem. § 30 BauGB) noch zu einem im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil  (gem. § 34 BauGB) gehören.  Die nachfolgende Karte 1 stellt den Au-

ßenbereich der Stadt Marienmünster dar.  

Im § 35 BauGB ist zur Errichtung von Windkraftanlagen ausgeführt:  

Ɋϣm Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-

stehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es [Ɏ] der Erforschung, Ent-

wicklung oder Nutzung der Wind - oder Wasserenergie  dient, [Ɏ] 

Die Ausschlusswirkung ist im § 35 (3) Satz 3 BauGB formuliert:  

ɊÖffentliche Belange stehen einem Vorhaben in der Regel auch dann entgegen , soweit  

hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan  oder als Ziele der Raumordnung 

eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist .Ɉ  

Damit werden mit der Darstellung von Bereichen für die Windenergie Baurechte für 

Windkraftanlagen außerhalb der Bereiche genommen.  
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Karte 1:  Darstellung des Außenbereiches in der Stadt Marienmünster (Darstellung ohne 

Maßstab) 
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Windhöffigkeit  

Werden in einem sachlichen Teilf lächennutzungsplan Flächen für die Nutzung der Wind-

energie dargestellt, müssen die dargestellten Bereiche / Flächen für Windenergieanla-

gen eine ins Gewicht fallende Möglichkeit eröffnen , die Windenergie zu nut zen. Die 

Windhöffigkeit ist primäres Merkmal eines Gebietes zur Eignung als Bereich für die 

Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB. Hierzu werden Daten 

des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ausgewertet.  

Die Daten des Energie- und Klimaatlasses NRW (nachfolgende Karte) zeigen für  das ge-

samte Stadtgebiet und de n Außenbereich als Zielbereich des sachlichen Teilflächennut-

zungsplanes , eine durchschnittliche mittlere Windgeschwindigkeit von überwiegend > 

5,0 m/s in 100 m Höhe und überwiegend > 6,5 m/s in 200 m Höhe .  

Mit dem Blick auf die nachfolgenden Karten ist kein Teil des Stadtgebietes zu identifizie-

ren, in dem die Errichtung von Windenergieanlagen aufgrund von fehlendem Windener-

giepotenzial nicht in Frage kommt .  
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Karte 2.1:  Windhöffigkeit in der Stadt Marienmünster in 100 m Höhe  (Darstellung ohne Maßstab)   

 

(Quelle: LANUV, 01/2023) 
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Karte 2.2:  Windhöffigkeit in der Stadt Marienmünster in 200 m Höhe (Darstellung ohne Maßstab)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: LANUV, 01/2023)  



Stadt Marienmünster                        Begründung Sachlicher Teilflächennutzungsplan  ɀ Erneute Offenlage   

 

25 

 

2.4 Stufe 2: Harte Tabuflächen  

Als harte Tabuflächen außerhalb des Innenbereiches ( Bebauungspläne gem. § 30 

BauGB und Flächen gem. § 34 BauGB) sind in Marienmünster zu berücksichtigen:  

Infrastrukturen  

Straßen  

Trassen von klassifizierten Straße n: Bundes - und Landesstraße (Parzelle der Straße, ggf. 

mit Böschung). Darüber hinaus wird die Anbauverbotszone der Bundesstraße mit 20 m 

vom Fahrbahnrand als harte Tabufläche eingestuft. Anbaubeschränkungszonen z. B. an 

Bundes - oder Landesstraßen (40 m) unterliegen einem Genehmigungsvorbehalt für die 

Errichtung von baulichen Anlagen. Diese r Genehmigungsvorbehalt stellt aber keinen 

generellen fa ktischen Ausschluss für Windkraftanlagen dar und ist deshalb auch nicht 

als harte Tabufläche vorab zu berücksichtigen.    

Hochspannungsleitungen 

Die Hochspannungsleitungen erhalten einen als absolute Untergrenze definierten 

Schutzabstand von 10 m bei 110 kV-, 20 m bei 220 kV- sowie 40 m bei 380 kV -Leitungen 

als harte Tabufläche (vgl. auch Anlage 4 zum Abstandserlass NRW, RdErl. V. vom 

06.06.2007). 

Unter den weichen Tabuflächen und i m Rahmen der Beschreibung der einzelnen Flä-

chen (Steckbriefe) wird auf die ggf. weitergehenden Abstandsfragen eines Mindest - 

oder Sicherheitsabstandes zu Hochspannungsleitungen eingegangen.  

Gasleitungen 

Der Schutzabstand der überörtliche n Gasleitung  (Westnetz) wird als weiche Tabufläche 

berücksichtigt (siehe hierzu Kapitel 3.1 zu den weichen Tabuflächen). Unter den weichen 

Tabuflächen und im Rahmen der Beschreibung der einzelnen Flächen (Steckbriefe) wird 

auf die ggf. weitergehenden Abstandsfragen eines Mindest - oder Sicherheitsabstandes 

eingegangen.  

 

Gewässer 

Als Gewässer werden die in der europäischen Wasserrahmen rahmenrichtlinie (WRRL)  

erfassten und mit einem Verschlechterungsverbot versehenen Gewässer: Brucht, 

Grube, Kleinenbredener Bach, Niese  und  Saumer  Bach berücksichtigt.  

Überschwemmungsgebiete  

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind nicht mehr pauschal als harte Tabufläche  

anzusehen . Eine Errichtung von Windkraftanlagen ist in Überschwemmungsgebieten 

denkbar, wenn im Rahmen einer Einzelfallentscheidung die Verträglichkeit mit dem 
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Hochwasserschutz nachgewiesen werden kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann 

eine abschließende Prüfung nicht vorgenommen werden, da genaue Standorte und 

Bauausführung von Windkraftanlagen nicht bekannt sind. So können auch keine  Aus-

sagen zu Eingriffen, Retentionsraumverlusten und ggf. erforderlich werdender Vermei-

dungs - und Verminderungsmaßnahmen getroffen werden.  

Denkmale  

Denkmale und Denkmalschutzbereiche (Satzung)  werden als harte Tabufläche berück-

sichtigt, b ei bewohnten Denkmalen  werden sie als Wohnstelle im Außenbereich mit im-

missionsrechtliche m Mindestabstand  versehen.  

Bei kleinen Denkmalen wie Wegekreuzen u. ä. erfolgt aufgrund der Kleinteiligkeit keine 

Berücksichtigung als harte Tabufläche. Weitergehende Belange des Denkmalschutzes 

(z. B. Sichtbeziehungen) oder des Schutzes von Bodendenkmalen lassen sich erst bei 

genauer Kenntnis der Anlagenstandorte, -typen und -konfigurationen prüfen, die erst 

im nachgelagert en Genehmigungsverfahren vorliegen.  
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Danach ergibt sich die folgende Übersicht / Tabelle für die harten Tabuflächen der Flä-

chenkulisse der Erneuten Offenlage.  

 

Karte 3:  Harte Tabuflächen und Innenbereich in der Stadt Marienmünster (Darstellung ohne 

Maßstab)  
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2.5 Immissionsrechtlicher Mindestabstand als harte Tabufläche  

Im Planentwurf ist für alle festgesetzten Baugebiete mit Wohnnutzungen (WR, WA, MI 

etc.) und Wohn stellen im Außenbereich ein Abstand von 300 Metern als harte Tabuzone 

berücksichtigt . Nach der Rechtsprechung des 2. Senats des OVG NRW ist eine pauschale 

Gleichbehandlung der unterschiedlichen Gebietskategorien auf der Ebene der harten 

Tabukriterien an sich unzul ässig, weil die Frage, ob aus Immissionsschutzgründen eine 

Genehmigung für eine Windenergieanlage schlechthin ausgeschlossen ist, nicht zuletzt 

vom Schutzanspruch des Siedlungsgebiets abhängt (OVG NRW, Urteil vom 6.3.2018 ɀ 2 

D 95/15.NE ɀ, juris Rn. 149; Urteil vom 14.3.2019 ɀ 2 D 71/17.NE ɀ, juris Rn 133). Da Nr. 

6.1 der TA Lärm für die dort genannten Baugebiete unterschiedliche Immissionsricht-

werte vorschreibt, fordert der 2. Senat, dass der Plangeber unterschiedliche immissi-

onsschutzrechtliche Mindestabs tände erwägt oder begründet, warum er allen Gebieten 

den gleichen Schutzstandart gewährt (OVG NRW, Urteil vom 6.3.2018 ɀ 2 D 95/15.NE ɀ, 

juris Rn. 151).  

Diese Überlegung steht hinter dem hier  formulierten immissionsrechtlichen Mindest-

abstand von 300 m zu wohngenutzten Gebäuden und Siedlungsbereichen, der die Un-

tergrenze darstellt, von der die Stadt Marienmünster annimmt, das s dieser Abstand 

nicht von Windkraftanlagen unterschritten werden kann  bzw. wird .  

Für die Darstellung dieses Mindestabstandes bei den Wohnstellen wird um den Mittel-

punkt de s wohngenutzte n Gebäudes ein Kreis mit einem Radius von 10 m gelegt, von 

diesem ausgehend dann 300 m ermittelt werden. Mit dem Kreis (Durchmesser ist dann 

20 m) werde n in der Regel alle, d. h. auch größere Wohngebäude und ihr unmittelbares 

Umfeld zum Außenaufenthalt erfasst.  

Vor dem Hintergrund der TA Lärm (einschlägige Zuordnung von zulässigen Immissions-

richtwerten , vgl. nachfolgende Tabelle) wird als Untergrenze ein  Immissionswert ver-

gleichbar  für Kerngebiete, Mischgebiete und Dorfgebiete angenommen, der nicht über-

schritten ( in Abstand übersetzt nicht unterschritten) werden kann.  
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TA-Lärm Auszug  

 

 
 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm ɀ TA Lärm) 

Vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 

Fundstelle: GMBl 1998 Nr. 26, S. 503 

Geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
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Nach den Ausführungen von Pio rr / LANUV NRW: ɊAusweisung von Konzentrationszo-

nen für Windenergieanlagen und ϥmmissionsschutzɈ (2013) ergibt sich das folgende Bild 

eines Mindestabstandes zu den wohngenutzten Objekten und Flächen mit Wohnnut-

zung. Abbildung 3 zeigt die Lärmausbreitung vo n Anlagen mit einem unterschiedlichen 

Schallleistungspegel und in Bezug auf 45 dB(A) (Richtwert TA Lärm für gemischte Nut-

zungen (nachts)). Mit einem Mindestabstand von 300 m ist der Ausgangspunkt von An-

lagen mit 103,5 dB(A) -Emission so gewählt, dass hier e inzelne, aber auch bis zu drei An-

lagen (siehe blaue Ellipse in der nachfolgenden Abbildung 3), in einer Zone nach dieser 

Ermittlung voraussichtlich errichtet werden können.      

 

Abbildung 3:  Verlauf Immissionspegel 45 dB(A) Schallimmissionen von Windenergie anlagen 

(WEA) in Abhängig von der Entfernung,  (Quelle: LANUV, Piorr 2013)    

 

In dem genannten Aufsatz wird dazu ausgeführt:  

ɊAls Ɋhartes KriteriumɈ kann betrachtet werden, dass ein Nachtbetrieb (auch unter Hinnahme 

von großen Ertragsverlusten) zumindest einer Anlage bei Einhaltung der Immissionsricht-

werte der TA Lärm prinzipiell möglich ist. Die erforderlichen Schutzabstände könnten den 

unteren Regressionskurven der Abbildungen 6 bis 8 entnommen werden; leisere Anlagen (der 

betrachteten Leistungsklasse) sind nicht bekannt. Diese Schutzabstände betragen 170 m in 

Hinblick auf den Nachtrichtwert von 45 dB(A), 355 m in Hinblick auf den Nachtrichtwert von 

40 dB(A) und 542 m in Hinblick auf den Nachtrichtwert von 35 dB(A).Ɉ 

ɊEin wirtschaftlich sinnvoller Betrieb wird mit derartig stark reduzierten Anlagen (LWA incl. 

Sicherheitszuschlag = 100,5 dB(A)) nur in Sonderfällen möglich sein.Ɉ  
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ɊEin Ɋweiches KriteriumɈ, welches aus den Abbildungen 6 bis 8 abgeleitet werden kann, wäre 

beispielsweise der Mindestabstand, den eine Fläche, auf der drei Windenergieanlagen nachts 

betrieben werden sollen, wenigstens von der Wohnnachbarschaft einhalten kann. [Ɏ] Mit 

dem Immissionsrichtwert von 45 dB(A) sind nach Abbildung 6 für den nächtlichen ertragsop-

timierten  Betrieb von 3 Windenergieanlagen Mindestabstände von 500 m verknüpft, mit dem 

Immissionsrichtwert von 40 dB(A) Mindestabstände von 800 m und mit dem Immissionsricht-

wert von 35 dB(A) Mindestabstände von 1220 m. Wird hingegen ein nächtlicher schallredu-

zierter Betrieb (LWA = 103,5 dB(A) incl. Sicherheitszuschlag) für akzeptabel gehalten, sind die 

Immissionsrichtwerte mit folgenden Abständen verknüpft: 45 dB(A) mit 360 m, 40 dB(A) mit 

617 m und 35 dB(A) mit 953 m.Ɉ 

 

In diesen Ausführungen wird deutlich, dass eine Möglichkeit der Differenzierung des 

Mindestabstandes besteht. Diese könnte jedoch vor dem Hintergrund der siedlungs-

strukturellen Gegebenheiten in Marienmünster mit vielen Ortslagen mit Allgemeine 

Wohn gebieten  (WA) und Reinen Wohngebieten ( WR) auf der Stufe der Ausweisung von 

Windenergieflächen im Flächennutzungsplan eher als restriktiv und gegen die Privile-

gierung gerichtete Planungen führen (welche dann als eine unzulässige sog. ɊNegativɈ-

Planung  zu bezeichnen wäre). Für diese Ausweitung und Differenzierung des immissi-

onsrechtlichen Mindestabstandes wären genaue Angaben und Standortplanungen von 

Windkraftanlagen, ggf. mit eingemessenen Typen von Anlagen etc., erforderlich, die auf 

dieser Stufe der Planung n och nicht bekannt sind. Folge könnte auch sein, dass diese 

Annahmen sich im weiteren Planverfahren so nicht bestätigen.   

Die weitere Frage der seit Ende 2017 anzuwendenden Ergänzung der Messmethoden 

durch das sog. ɊϥnterimsverfahrenɈ bei der Schallimmissionsprognose ist somit so zu 

beantworten, dass mit dem vorgestellten immissionsrechtlichen Mindestabstand eine 

ɊUntergrenzeɈ gewählt wird, unterhalb der mit einer hohen Sicherheit keine Anlagen 

immissionsrechtlich möglich sind. Damit werden Unsicherheiten ü ber Messmethoden 

und deren Ergänzungen sowie unbekannte Grundlagen und Anlagenkonfigurationen im 

weiteren Planungsprozess weitestgehend ausgeschlossen.  

Zugleich soll der Nutzung der Windenergie in einem möglichst großen Umfang Raum 

belassen/geschaffen wer den, ohne zu diesem Zeitpunkt schon einen größeren Teil des 

Außenbereiches auszuschließen.        
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Karte 4.1:  Harte Tabuflächen mit immissionsrechtlichem Mindestabstand  und Innenbereich 

in der Stadt Marienmünster (Darstellung ohne Maßstab)   

 

  



Stadt Marienmünster                        Begründung Sachlicher Teilflächennutzungsplan  ɀ Erneute Offenlage   

 

33 

 

Karte 4.2:  Verbleibende r Suchraum / Potenzialfläche bei harten Tabuflächen mit immissi-

onsrechtlichem Mindestabstand  und Innenbereich  in der Stadt Marienmünster 

(Darstellung ohne Maßstab)   
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Für die Betrachtung und Bewertung des substan ziell für die Windenergie verbleibenden 

Raumes ergibt sich unter Berücksichtigung der Kriterien  

¶ harte Tabuflächen  und  

¶ immissionsschutzrechtlicher Mindestabstand  

eine Potenzialflä chenkulisse von 4.054 ha bei der ein 10  %-Anteil rd. 40 5 ha beträgt.  

Diese Flächenkulisse ist Ausgangspunkt der im Weiteren vorgenommenen Betrachtun-

gen zum substanziellen Raum.  

 

2.6 Tabuflächen aus übergeordnete n Planvorgaben : Belange der Lan-

des- und Regionalplanung   

Die aufgestellte Kulisse der Potenzial - und Eignungsgebiete wird im Fol genden mit den 

Belangen der Landes - und Regionalplanung sowie Naturraum und Landschaftsplanung 

abgeglichen. Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, ob aus übergeordneten Planvorga-

ben und Fachplanungen heraus diese Flächenkulisse für die weiteren Planungssc hritte 

bestätigt werden kann.  

 

2.6.1 Landesplanung (Landesentwicklungsplan NRW)  

Der LEP 2019 vom 05.08.2019 formuliert im Abschnitt 1.4 ɊNatur, erneuerbare Ressour-

cen und Klima schützenɈ die folgende Zielsetzung und Festlegungen für die Nutzung 

erneuerbarer Ene rgien:  

ɊDie konsequente Nutzung der erneuerbaren Energien stellt eine tragende Säule der nordrhein-west-

fälischen Klimaschutzpolitik dar. Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen macht Nordrhein - 

Westfalen weniger abhängig von Energieimporten und trägt maßgeblich zur Reduzierung der Treib-

hausgasemissionen bei. Die Energieerzeugung soll daher auf einen stetig steigenden Anteil erneuerba-

rer Energien umgestellt werden. Dabei spielt die Windenergie eine tragende Rolle, ohne deren Ausbau 

die nordrhein -westfälischen Klimaschutzziele nicht erreicht werden können. Der Anteil der Windener-

gie an der Stromversorgung soll daher auf mindestens 15 % bis 2020 ausgebaut werden.Ɉ 

Das Landesinteresse am Einsatz erneuerbarer, umwelt - und ressourcenschonender 

Energien ist als  besonderer Belang in die Abwägungsentscheidungen vor Ort als Ziel der 

Landesplanung mit einzustellen.  

Im Zusammenhang mit der Ergänzung des LEP 2019 wurden konkrete Jahreszielwerte 

bezüglich der Anteile der regernativen Energieversorgung in NRW gestriche n. Auch 

wurde der Grundsatz mit konkreten Flächengrößen für Vorranggebiete in den Bezirken 

der Regionalplanung in NRW aufgehoben.  
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Dagegen wurde ein Abstandspuffers von 1.500 m zu Allgemeinen und Reine n Wohnge-

bieten  als ein Grundsatz eingeführt . Dieser Grundsatz wird in der vorliegenden Planung 

für die Stadt Marienmünster in der Abwägung (vgl. Varianten) berücksichtigt. Es handelt 

sich um einen Grundsatz der Landesplanung, den Kommunen in der Abwägung zu be-

achten und zu bewerten ha ben. Grundsätze sind nicht zwingend einzuhalten im Gegen-

satz zu Zielen der Landesplanung.  

Aus dieser planerischen Rahmensetzung hat die Kommune der Frage nachzugehen, ob 

sie vor dem Hintergrund ihrer Ɋörtlichen Verhältnisse angemessenɈ den Abstand von 

1.500 m zu Allgemeinen und Reinen Wohngebieten umsetzen und einhalten kann.  

Die angesprochene Prüfung des 1.500 m Abstandes zu Allgemeinen und Reinen Wohn-

gebieten in der Stadt Marienmünster bedeutet bei den gegebenen örtlichen Verhältnis-

sen eine Berücksichti gung von Bebauungsplänen überplanten bzw. von bebauten, 

wohngenutzten Innenbereichen.  

Im Zusammenhang mit der Darstellung von Bereichen für die Windenergie mit Aus-

schlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB ist hierbei die Absicht relevant, je nach sied-

lungsstrukturellen Bedingungen in einer Kommune einen Abstand von 1.500 m zwi-

schen Windkraftanlagen und Reinen und Allgemeinen Wohngebieten (WR, WA) und fak-

tischen Wohngebieten vorzusehen. Die Voraussetzung für die Anwendung dieses Ab-

standes ist, dass die Komm une am Ende substantiell Raum für die Windenergie schafft.  

In der Betrachtung zu diesem Raumordnungsgrundsatz ist zu berücksichtigen, dass er-

hebliche Zweifel an der Wirksamkeit dieses Grundsatzes des LEP bestehen. Das OVG 

Münster hat in seinem Urteil vom 20.1.2020 ɀ 2 D 100/17.NE -, juris, zum FNP Brilon 

ausgeführt:  

ɊDer Senat vermag schon nicht zu erkennen, dass dem Raumordnungsgrundsatz 10.2-3 eine 

städtebauliche oder raumordnerische Konzeption zugrunde läge. Der landesplanerische 

Grundsatz beruht erklärtermaßen allein auf dem Aspekt der Sicherung der ɊAkzeptanz in der 

BevölkerungɈ, die jedoch schon wegen ihrer Unschärfe und fehlenden Greifbarkeit als solche 

weder ein raumordnerischer (vgl. § 2 ROG) noch ein bauleitplanerisch tauglicher oder hand-

habbarer Belang (vgl. § 1 Abs. 6 BauGB) ist. Im Übrigen lässt sich den Unterlagen zur Ände-

rung des Landesentwicklungsplans nicht entnehmen, warum diese ɊAkzeptanzɈ gerade einen 

Abstand von 1.500 m erfordern sollte ɀ eine etwa empirisch fundierte Herleitung oder eine 

sonstige Begründung fehlt. Letztlich steht hinter dieser Zahl offenbar nur ein politischer Wille, 

der indes keine sachgerechte Abwägung der nach Bundesrecht zu berücksichtigenden Be-

lange er-setzt. Demgemäß hat der Landesplaner die Berücksichtigung des aufgestellten ɀ oh-

nehin in seiner Verbindlichkeit gegenüber Zielen der Landesplanung erheblich herab-gesetz-

tenɎGrundsatzes auch gleich unter eine Mehrzahl von Vorbehalten Ɏgestellt; insgesamt 

dürfte sich eine Relevanz für die Flächennutzungsplanung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

dadurch kaum je einstellen könnenɈ (Rdnr. 203). 
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Die Stadt Marienmünster hat jedoch trotz der Vorbehalte des OVG NRW in der Potenzi-

alflächenidentifikation die Umsetzung des Grundsatzes in der Erstellung des Vorent-

wurfes geprüft und in die Abwägung eingestellt. Der Raumordnungsgrundsatz selbst 

zielt auf einen Anwendungsbereich a b, bei dem der planenden Kommune ausreichend 

Potenzialfläche zur Verfügung steht und sie auf der Basis eines städtebaulichen Kon-

zepts zwischen verschiedenen weichen Kriterien wählen kann, ohne damit das Abwä-

gungsergebnis (10 % der planerisch zur Verfügung stehenden Fläche als Orientierungs-

wert ) in Frage zu stellen.  

In der Prüfung zur Erstellung des Entwurfs zur Offenlage verblieb nach Anwendung des 

Grundsatzes eine Kulisse von 422 ha und einem Anteil von 10,4 % (Anteil der möglichen 

Bereiche für die Windene rgie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB an der 

zur Verfügung stehenden Potenzialfläche) verbleibt eine fast genau auf dem Orientie-

rungswert von 10 % liegende Flächengröße.  

Aufgrund der geringen räumlichen Veränderungen des Planungsraumes nach  Abzug 

der harten Tabuflächen vom Vorentwurf zum Entwurf ist erkennbar:  

Á das mit der Umsetzung des Grundsatzes 1.500 m Abstand zu Allgemeinen Wohnge-

bieten (WA) / Reinen Wohngebieten (WR) eine Größe des Suchraumes verbleib t, die 

angesichts des O rientierungs wert es die Darstellung von Windenergiebereichen in ei-

ner ausreichenden Größe fraglich erscheinen lassen und  

Á dass eine Umsetzung des Abstandes 1.500 m vor der  dem Hintergrund des Hinwei-

ses des OVG NRW nicht zu empfehlen ist.      

Damit wird deutlich , dass die Stadt Marienmünster im Rahmen ihrer planerischen Vor-

stellungen mit der Umsetzung eines 1.500 m Abstandes zu WA/WR den Orientierungs-

wert zum Ɋsubstanziellen RaumɈ nicht sicher gewähren kann. Eine bloße Reduzierung 

dieses Abstandes auf 1.400 m oder 1.300  m berücksichtigt darüber hinaus aus Sicht der 

Stadt Marienmünster nicht ihre siedlungsstrukturellen Gegebenheiten . So schlägt sich 

im Abstand zu Allgemeinen und Reinen Wohngebieten nicht das Wohnen in dörflichen 

Ortslagen / Dorfgebieten (MD) nieder, welch es in Marinemünster in einer größeren An-

zahl und größerem Umfang zu berücksichtigen ist. Die Stadt Marienmünster möchte die 

eigenen Perspektiven der Siedlungsentwicklung und Entwicklung in den Ortsteilen aber 

berücksichtigen.   

Auch vor dem Hintergrund der  in der Offenlage geäußerten Bedenken an einem Ab-

stand von 1.100 m zu den Siedlungsbereichen ist die Anwendung nicht zielführend.  

Hinzu kommt, das mit der Veränderung der landespolitischen und daraus abgeleiteten 

landesplanerischen Zielsetzungen die Aufhe bung des LEP-Grundsatzes zum 1.500 m 

Abstandes zu WA/WR geplant ist und dieses i m Zeitraum  der Aufstellung des Teilflä-

chennutzungsplanes erwartet wird:  
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ɊDie Landesregierung Nordrhein-Westfalen treibt den Ausbau der Erneuerbaren Energien vo-

ran. Um damit gerade in der aktuellen Energieversorgungskrise zügig zu starten, hat sich das 

Landeskabinett in einem ersten Schritt auf Eckpunkte zur notwendigen Änderung des Landes-

entwicklungsplans (LEP) verständigt, die das federführende Ministerium für Wirtschaft, In-

dustrie, Klimaschutz und Energie erarbeitet hat. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien soll 

im Einklang mit den schutzwürdigen Interessen der Bevölkerung und der Umwelt erfolgen. 

Konkret geht es um die Zielsetzung, das Bundesziel von zwei Prozent Fläche für Windenergie 

gerecht auf die verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen zu verteilen. Die Landesre-

gierung wird zudem die 1500-Meter Abstandsvorgabe der Vorgängerregierung im Landesent-

wicklungsplan aufheben. 

Quelle: Pressemitteilung Ministerium Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des  

Landesregierung NRW 31.08.2022, https://www.land.nrw/pressemitteilung/erster -schritt-fuer-                    

massiven-ausbau-der-erneuerbaren-energien-landesregierung 

 

In dem im Juni 2023 vorgelegten Entwurf zur LEP -Änderung ɊErneuerbare EnergienɈ (2. 

Änderung des LEP NRW) ist eine ersatzlose Streichung des Grundsatzes vorgesehen. Die 

Ziele dieser Änderung sind gem. Erlass der Landesregierung NRW vom 16. Juni 2023 

über die Bindungswirkung als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in die  Abwä-

gung einzustellen. Mit der erkennbar vollständigen Aufhebung dieses Grundsatzes 

möchte die Stadt Marienmünster diesen auch nicht mehr berücksichtigen.       

 

 

2.6.2 Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold - Sachlicher Teilab -

 schnitt ɊNutzung der WindenergieɈ 

Die Regionalplanung im Regierungsbezirk Detmold stellt für die Windenergienutzung 

keine Vorrangflächen / -gebiete dar. Die kommunale Konzentrationsflächenplanung 

muss die verbal beschriebenen Ziele des sachlichen Teilabschnittes zur ɊNutzung der 

WindenergieɈ zum Regionalplan berücksichtigten. Bezüglich des rechtsgültigen Regio-

nalplanes ist dabei zu beachten, dass im Oktober 2020 der Entwurf eines neuen Regio-

nalplanes OWL für den Planungsraum Ostwestfalen -Lippe beschlossen wurde, der kei-

nen sachlich en Teilabschnitt mehr enthält und die Ziele für die Windenergie in verschie-

denen anderen Themen / Flächenaspekten und Zielen / Grundsätzen integriert.    

Für den Themenkomplex der Nutzung der Windenergie wurde im Jahr 2000 der sachli-

che Teilabschnitt - Nut zung der Windenergie - zum Gebietsentwicklungsplan Regie-

rungsbezirk Detmold aufgestellt. Hierin wurden Bereiche zur Eignung und zum Aus-

schluss von Flächen für die Nutzung der Windenergie bestimmt und festgelegt.  

https://www.land.nrw/pressemitteilung/erster-schritt-fuer-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20massiven-ausbau-der-erneuerbaren-
https://www.land.nrw/pressemitteilung/erster-schritt-fuer-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20massiven-ausbau-der-erneuerbaren-
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Ziel 1: ɊDurch die Ausweisung von besonders geeigneten Flächen für  die Nutzung der Wind-

energie sind die Voraussetzungen für eine planvolle und gezielte Err ichtung von Windenergieanla-

gen (WEA) im Regierungsbezirk Detmold  zu schaffen. Dabei soll unter Beachtung des Freiraumschut-

zes und der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Schutzes der Wohnbevölke-

rung vor Immissionen und einer optimal en Ausnutzung von Flächen eine Konzentration von WEA 

an geeigneten, verträglichen Standorten angestrebt werden.Ɉ 

Ziel 2:  ɊFür die raumverträgliche Ausweisung von besonders geeigneten Flächen für  die Nutzung 

der Windenergie sind insbesondere die Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche zu nutzen, 

die geeignete natürliche (Windhöffigkeit) und technische (potentiell geeignete Möglichkeiten 

für  die Einspeisung ins öffentli che Stromnetz) Voraussetzungen bieten und die mit  den sonstigen 

Zielen der Raumordnung und Landesplanung des Gebiets- und des Landesentwicklungsplans 

(GEP, LEP) vereinbar  sind. [Ɏ]Ɉ 

Bezüglich des Aspektes der Windhöffigkeit wurden i m Rahmen der landesweit durchge-

führten Potenzialflächenstudie ɊErneuerbare Energien NRW, Teil 1 ɀ WindenergieɈ (LA-

NUV NRW 2012) Windfeldkarten berechnet, die im Energieatlas Nordrhein -Westfalen 

abgerufen we rden können (LANUV NRW 2018). Die Windfeldkarten zeigen, dass die 

durchschnittliche Windgeschwindigkeit im Stadtgebiet Marienmünster in 100 m Höhe 

über Grund i.  d. R. über 5,5 m/s liegt. In einer Höhe von 200 m über Grund liegt die 

durchschnittliche Windge schwindigkeit größtenteils deutlich über 6,0 m/s. In allen Po-

tenzialgebieten ist i.  d. R. mit den vorherrschenden Windgeschwindigkeiten ein wirt-

schaftlicher Betrieb von Anlagen der 3 MW -Klasse möglich.  

Ziele 3 bis 7: Diese Ziele behandeln vorrangig Fläche n, die entweder nicht oder nur ein-

geschränkt für die Nutzung der Windenergie geeignet sind und greifen Abstandserfor-

dernisse zu den schützenswerten Flächen auf.  

Eine Ausweisung von Bereich en für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 

(3) Satz 3 BauGB für die Errichtung von WEA steht i. d. R. nicht in Konflikt mit folgenden 

Darstellungen des Regionalplanes (unter Beachtung ihrer Schutzzwecke und -ziele):  

- Bereiche für den Schutz der Landschaft und für landschaftsorientierte Erholung  

- Regionale Grünzüge  

- Bereiche für den Grundwasser - und Gewässerschutz  

- Freiraumbereiche für zweckgebundene Nutzungen  

- Allgemeine Siedlungsbereiche für zweckgebundene Nutzungen.  

Eine Ausweisung von Bereich en für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 

(3) Satz 3 BauGB für die Errichtung von WEA kommt in Gebieten für den Schutz der 

Natur (GSN) der Landesplanung und geplanten Bereichen zum Schutz der Natur (BSN) 

im Regional plan nur in Betracht, wenn sie mit den Schutzzwecken vereinbar sind (Ziel 

4, besondere Regelung für Regionalpläne in Aufstellung).  

Ziel 5 ist mittlerweile aufgrund des sog. Bad Wünnenberg -Urteils (siehe hierzu einfüh-

rendes Kapitel) mit der Verfügung der R egionalplanungsbehörde vom 14.05.2018 nicht 
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mehr anzuwenden. Zum Umgang mit den Darstellungen und Flächen siehe das einlei-

tende Kapitel bzw. die Darstellung der Ergebnisse der Potenzialflächenanalyse zu dieser 

Begründung.  

Die Gebietskategorien des Ziels 5  - Waldbereiche, Darstellungen für Oberflächengewäs-

ser, Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) und Darstellungen der Verkehrsinfrastruktur - 

sind nun der kommunalen Abwägung unterworfen, ob sie für die Errichtung von Wind-

energieanlagen in Frage kommen oder nic ht.  

Weitere Tabubereiche stellen kulturhistorisch bedeutsame Kulturlandschaftsstruktu-

ren, Ortsbilder und Stadtsilhouetten sowie die Kammlagen des Wesergebirges bzw. des 

Eggegebirges dar (Ziel 6). 

ɊZum Schutz der Wohnbevölkerung vor ϣmmissionen, zum Schutz hochwertiger Funktionen 

für Naturschutz und Landschaftspflege sowie zur Vermeidung gegenseitiger negativer Ein-

flüsse mit anderen RaumnutzungenɈ legt der Regionalplan fest, dass Schutzabstände ein-

gehalten werden müssen (Ziel 7).  
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Die Darstellungen des Reg ionalplanes für den Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt 

Oberbereich Paderborn -Höxter aus dem Jahr 2008 im Bereich der Zonen sind:  

 

Karte 5:  Darstellungen des Regionalplanes ɊTeilabschnitt Paderborn-HöxterɈ 2008 für das 

Stadtgebiet Marienmünster (Darstellung ohne Maßstab) 
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Abbildung 4:  Legende Regionalplan Teilabschnitt Paderborn -Höxter  
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2.6.3 Regionalplanentwurf OWL 2020 / 2023  

Im Oktober 2020 erfolgte der Entwurfsbeschluss zum neuen Regionalplan OWL für den 

Planungsraum Ostwestfalen -Lippe. Der daraufhin erstellte Entwurf 2020 ist u. a. auf-

grund von bundesgesetzlichen Änderungen 2022, Änderungs -Erlass zum LEP vom 

28.12.2022, land espolitischer Zielsetzungen sowie Rechtsprechung mit Beschluss des 

Regionalrates vom 19.06.2023 als Entwurf 2023 in die 2. Beteiligung gegeben worden  

(08. August 2023 bis einschließlich 09. Oktober 2023 ). Zum Entwurf ist kein sachlicher 

Teilabschnitt zur W indenergie mehr aufgestellt worden. Ziele für die Windenergie sind 

nun in verschiedenen anderen Themen / Flächenaspekten und Zielen / Grundsätzen 

integriert (Entwurf zur zweiten Beteiligung 08/2023, S.303ff.):  

Ɋ9.1 Windenergienutzung 

Der LEP NRW enthält in Kapitel 10.2 (Standorte für die Nutzung erneuerbarer Energien) 

Grundsatzformulierungen zur Nutzung der Windenergie. Diese Grundsätze thematisieren 

Halden und Deponien als Standorte für die Nutzung der Windenergie (Grundsatz 10.2-1), das 

Repowering älterer Windenergieanlagen (Grundsatz 10.2-4) und die Möglichkeit zur zeichne-

rischen Ausweisung von Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie auf der Ebene der 

Regionalplanung (Grundsatz 10.2-2). Als weiteren Grundsatz (10.2-3) sieht der LEP NRW einen 

planerischen Vorsorgeabstand zwischen Windenergieanlagen (WEA) und allgemeinen und 

reinen Wohngebieten von 1.500 Meter auf Ebene der Bauleitplanung vor. 

Darüber hinaus kommt auch dem ehemaligen Ziel 7.3-1 (Walderhaltung und Waldinan-

spruchnahme) des LEP NRW eine Bedeutung für die Nutzung der Windenergie zu. 

Es legt fest, dass die in den Regionalplänen ausgewiesenen Waldbereiche i.ʉd.ʉR. nicht durch 

entgegenstehende Nutzungen in Anspruch genommen werden dürfen. Eine Inanspruch-

nahme ɀ auch für die Nutzung der Windenergie ɀ darf nur im Ausnahmefall dann erfolgen, 

wenn für die angestrebten Nutzungen ein Bedarf nachgewiesen ist, dieser nicht außerhalb 

des Waldes realisierbar ist und die Waldumwandlung auf das unbedingt erforderliche Maß 

beschränkt wird. Hinweis: Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerich-

tes (BVerwG 4 A 16.20) ist das Ziel als einem der Abwägung zugänglichen Grundsatz einzu-

ordnen. 

Ebenfalls von Relevanz sind das Ziel 9.2-1 LEP NRW (Räumliche Festlegungen für oberflächen-

nahe nichtenergetische Rohstoffe) und der Grundsatz 9.2-6 LEP NRW (Standorte obertägiger 

Einrichtungen) des LEP NRW im Zusammenhang mit der Nachfolgenutzung von Bereichen zur 

Sicherung und zum Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) als Flächen für die Wind-

energienutzung. Darüber hinaus besteht auch im Grundsatz 3-3 (Historische Stadtkerne, 

Denkmäler und andere kulturlandschaftlich wertvolle Gegebenheiten) des LEP NRW ein Bezug 

zur Windenergienutzung, da nach diesem Erfordernis bei allen raumbedeutsamen Planun-

gen die kulturlandschaftlichen und funktionalen Raumbezüge gesichert und gewahrt werden 

sollen. 

Auch der Grundsatz 7.1-8 LEP NRW (Landschaftsorientierte und naturverträgliche Erholungs-

, Sport- und Freizeitnutzungen) des LEP NRW, mit seinen Aussagen zur Sicherung von beson-

ders geeigneten Bereichen für eine naturverträgliche und landschaftsorientierte Erholungs-, 

Sport- und Freizeitnutzung, steht in einem inhaltlichen Zusammenhang zur Nutzung der 

Windenergie. 
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Ausbaubeschleunigung von Windenergieanlagen an La nd  

Um die in der Einleitung des Kapitels 9 skizzierten Ziele in Bezug auf die Transformation der 

Energieversorgung und den Klimaschutz zu erreichen, soll die Windenergienutzung sowohl 

an Land als auch schwerpunktmäßig auf See (Offshore) zügig weiter ausgebaut werden. Auch 

das Repowering, also der Ersatz von alten, kleineren und ertragsschwächeren WEA durch mo-

derne und leistungsstärkere Anlagen, soll einen wachsenden Beitrag für eine umweltverträg-

liche Energieversorgung leisten. 

Mit dem Ziel den Ausbau der Windenergie weiter zu beschleunigen und die Einhaltung der 

Ausbauziele sicherzustellen, haben der Bundestag und der Bundesrat im Juli 2022 das Gesetz 

zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (kurz: 

Wind-an-Land-Gesetz) verabschiedet. Dieses Gesetz beinhaltet die Einführung des Windener-

gieflächenbedarfsgesetzes (WindBG), welches den Bundesländern verbindliche Flächenziele 

in Form von Flächenbeitragswerten für den Ausbau der Windenergie an Land vorgibt. Durch 

die Flächenziele soll die Erreichung der Ausbauziele und ɀpfade des EEG 2023 sichergestellt 

werden. 

Nordrhein -Westfalen wird darin verpflichtet bis zum 31. Dezember 2027 1,1 % der Landes-

fläche und bis zum 31. Dezember 2032 1,8 % der Landesfläche für die Windenergie auszu-

weisen. Den Ländern werden gem. § 3 Abs. 2 WindBG unterschiedliche Optionen zur Verfü-

gung gestellt, um ihre Pflicht zu erfüllen. So können diese die zur Erreichung des Flächenbei-

tragswertes notwendigen Flächen selbst in landesweiten oder regionalen Raumordnungsplä-

nen ausweisen oder dies durch regionale oder kommunale Planungsträger sicherstellen. 

Mit der Verabschiedung des Wind-an-Land-Gesetzes geht auch eine Änderung der Planungs-

systematik in Bezug auf die Windenergie einher. Grundsätzlich sind Windenergieanlagen im 

bauplanungsrechtlichen Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert zulässig. Die 

Kommunen haben jedoch gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB die Möglichkeit zur räumlichen Steu-

erung des Ausbaus der Windenergie. 

Windenergieanlagen sind dann, außerhalb der sogenannten Konzentrationszonen, pla-

nungsrechtlich nicht mehr privilegiert zulässig. Dieses Planungssystem wurde mit Verabschie-

dung des Wind-an-Land-Gesetzes aufgelöst und unter Beachtung der WindBG und im BauGB 

verankerten Übergangsvorschriften und Stichtage in eine neue Regelungssystematik über-

führt. Zukünftig sind Windenergieanlagen in den Windenergiegebieten, welche in Nordrhein-

Westfalen auf Ebene der Regionalplanung ausgewiesen werden, nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

privilegiert zulässig. Die Kommunen können darüber hinaus für Flächen, die außerhalb der 

Windenergiegebiete gem. § 2 WindBG liegen, eine Positivplanung gem. § 249 Abs. 4 BauGB 

durchführen und so zusätzliche Standorte für die Windenergie auf ihrem Gemeindegebiet 

ermöglichen. 

Umsetzun g des Flächenbeitragswertes in Nordrhein -Westfalen  

Das Land Nordrhein-Westfalen wird den landesweiten Flächenbeitragswert für die Windener-

gie aus dem WindBG anhand von Teilflächenzielen auf die einzelnen Regionen aufteilen. Da-

bei soll keine Aufteilung auf die beiden vom WindBG vorgegebenen Stichtage erfolgen. Das 

Land NRW strebt an, dass das Teilflächenziel und damit auch der Flächenbeitragswert zeit-

nah bereits vor dem gesetzlichen Stichtag 31.Dezember 2027 vollständig erreicht werden. Die 

rechtsverbindliche Festlegung dieser Teilflächenziele erfolgt im LEP NRW, welcher aktuell ei-

ner Änderung unterzogen wird. 

Die im August 2022 vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte der LEP-Änderung sehen zudem 

weitere Anpassungen in Bezug auf den beschleunigten Ausbau der Windenergie vor. 
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Beispielsweise soll die im Grundsatz 10.2-3 enthaltene 1.500-m-Abstandsregelung gestrichen 

werden. Darüber hinaus soll die Windenergienutzung auf geeigneten Flächen im Wald und in 

Gewerbe- und Industriegebieten ermöglicht werden. 

Parallel zur angestrebten Änderung des LEP NRW wurde zudem der Erlass zur Auslegung und 

Umsetzung von Festlegungen des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen im Rahmen 

eines beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren Energien (Wind- und Solarenergie) (LEP-Er-

lass Erneuerbare Energien) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28. Dezember 2022 veröf-

fentlicht. Dieser bezieht sich auch auf das ehem. LEP-Ziel 7.3-1, welches die Inanspruchnahme 

von Waldgebieten regelt. 

Umsetzung der landesplanerischen Vorgaben im Regionalplan  

Die Erreichung der Teilflächenziele für die Windenergie und die konkrete räumliche Flächen-

verortung ist in NRW zukünftig Aufgabe der Regionalplanung. Die räumliche Verortung der 

Flächen erfolgt durch die Festlegung von Windenergiegebieten (Vorranggebiete für die Wind-

energienutzung) in den Regionalplänen. 

Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 Leitlinien beschlossen, welche die mate-

riellen Vorgaben für die Regionalplanungsbehörde bei der Ausgestaltung des Regionalplans 

bilden. Durch die Leitlinie E1 wurde festgelegt, dass der Regionalplan OWL mit Blick auf eine 

flexible Steuerung der Windenergie auf eine zeichnerische Darstellung von Vorranggebieten 

für die Nutzung der Windenergie verzichten soll. 

Diese Ermessensentscheidung wird der Regionalplanung durch den Grundsatz 10.2-2 des LEP 

NRW grundsätzlich eingeräumt. Der Regionalplan OWL soll sich, entsprechend der Leitlinien, 

auf textliche Festlegungen für die Ausweisung von Flächen für die Nutzung der Windenergie 

auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung konzentrieren. Eine regionalplanerische Vor-

rangflächenvorgabe würde die Planungshoheit der Kommunen einschränken und könnte po-

tenziell zum Ausschluss konkreter, in den Flächennutzungsplänen zum Ausdruck kommen-

den, kommunalen Planungsabsichten führen. Aufgrund der zwischenzeitlich in Kraft getrete-

nen grundlegend geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen und der daraus abzuleiten-

den Planungssystematik besteht für den Regionalplanungsträger zukünftig kein Ermessen 

mehr hinsichtlich der Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergie in den Regio-

nalplänen. 

Mit Blick auf die angestrebte Zeitachse zur Änderung des LEP NRW kann dieser nicht vollum-

fänglich mit dem Zeitplan für das bereits laufende Aufstellungsverfahren für den Regional-

plan OWL synchronisiert werden. Der Regionalrat hat sich daher in seiner Sitzung am 13. 

März 2023 im Rahmen einer Absichtserklärung dafür ausgesprochen, die Festlegung von 

Windenergiegebieten gem. WindBG auf Grundlage eines Sachlichen Teilplanes anzustreben. 

Unter Bezugnahme der weiteren rechtlichen Veränderungen wird der Sachliche Teilplan, so-

weit notwendig, weitere Festlegungen in Bezug auf die Windenergie treffen. Diese könnten 

auch die Flächenauswahl, der für die Kommunen zukünftig weiterhin möglichen sogenannten 

Positivplanung, ergänzend regeln. Dieses Vorgehen soll einerseits einen zügigen Abschluss 

des Verfahrens für den Regionalplan OWL gewährleisten und andererseits die schnelle Um-

setzung des Sachlichen Teilplans ermöglichen. Der weitere Ausbau der Windenergie wird 

dadurch nicht verzögert. 

Um der Bedeutung der Windenergie bereits im Regionalplan OWL gerecht zu werden, trifft 

der Regionalplan OWL textliche Festlegungen und Ausführungen in den Themenfeldern: 

Ÿ Förderung des Repowerings der Windenergienutzung, 

Ÿ Raumordnerische Ausschlussbereiche (im Kapitel 3.3.1, Ziel S 1), 
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Ÿ Konzentration der Windenergienutzung auf geeignete Bereiche (im Kapitel 4.1.1,    

  Grundsatz F1), 

Ÿ Schutz der Natur und Landschaft (im Kapitel 4.6, Ziel F 10), 

Ÿ Bereiche für den Schutz der Landschaft mit besonderer Bedeutung für Vogelarten des  

   Offenlandes (im Kapitel 4.7, Ziel F 15) 

Ÿ Bereiche zum Schutz der Landschaft und der landschaftsorientieren Erholung (im Kapitel

    4.8, Ziel F 16) 

Ÿ Schutz der Waldbereiche (im Kapitel 4.11, Ziel F 20), 

Ÿ Schutz der Kulturlandschaft (im Kapitel 4.14, Grundsatz F 36), 

Ÿ Nutzung der Windenergie in BSAB (im Kapitel 8.5) 
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Repowering von Windenergieanlagen  

Rund 25 % der Windenergieanlagen in OWL sind älter als 20 Jahre. Ca. 31 % der in OWL 

errichteten WEA erreichen darüber hinaus aktuell eine Nennleistung von lediglich bis zu 1 

MW. Die durchschnittliche Nennleistung von WEA in Deutschland beträgt dagegen nach An-

gaben der Agentur für Erneuerbare Energien gegenwärtig knapp 2 MW. Die Region besitzt 

allein aufgrund ihrer langen Geschichte der Windenergienutzung grundsätzlich ein sehr ho-

hes Potenzial für das Repowering. 

Durch das Repowering ergeben sich verschiedene Vorteile. Die im Rahmen des Repowering 

neu errichteten WEA verfügen regelmäßig über eine höhere Nabenhöhe und einen größeren 

Rotor. Hierdurch wird i.ʉd.ʉR. die Windausbeute und der Stromertrag und damit die Energie-

effizienz gesteigert. Regelmäßig steigt der Energieertrag bei mittelfristig sinkender Altanlagen-

zahl. Dies führt vielfach zu einer Entlastung des Landschaftsbildes und zur Reduzierung der 

negativen Umwelteinwirkungen auf Mensch und Natur. Darüber hinaus ergeben sich bei der 

Einspeisung des produzierten Stroms deutliche Verbesserungen für die Netzintegration und 

Netzauslastung. 

Beim Repowering soll ferner die Anzahl der neu errichteten Anlagen die Anzahl der ersetzten 

Anlagen nicht übersteigen.  

Durch das Repowering können die von den WEA ausgehenden Umweltbeeinträchtigungen re-

duziert werden. Modernere WEA emittieren i. d. R. weniger Lärm. Eine optimierte Betriebs-

weise kann die verbleibenden Schallemissionen verringern. Ebenso verfügen diese WEA regel-

mäßig über eine modernere, synchronisierte Befeuerung, wodurch die Lichtimmissionen für 

die Bevölkerung verringert werden können. Auch können die häufig noch von älteren WEA 

ausgehenden Lichtreflexionen (sog. Disco-Effekt) durch den Einsatz matter bzw. mittelreflek-

tierender Farben gemindert werden. 

Darüber hinaus kann der Eingriff in den Boden durch das Repowering reduziert werden, da 

die notwendige Erschließung bereits besteht. Ebenso fallen Luftverwirbelungen an den Roto-

ren moderner WEA meist geringer aus, wodurch sich die Mortalitätsraten für Fledermäuse 

sowie andere WEA-sensible Vogelarten reduzieren können. Durch das Repowering von WEA 

kann es ferner oftmals zu einer 

optimierten Eingliederung der Anlagen in den Siedlungs- und Landschaftsraum kommen und 

hierdurch der Eingriff in das Landschaftsbild verringert werden. 

Die Bedeutung des Repowerings zeigt sich auch anhand veränderter rechtlicher Rahmenbe-

dingungen im Bereich des Bau- und Naturschutzrechts. So wurde die Berücksichtigungspflicht 

von übergangsweise noch anzuwendenden kommunalen Konzentrationszonenplanung für 

das Repowering gem. § 245e Abs. 3 BauGB eingeschränkt. 

Hieraus ergibt sich folgender Konkretisierungsbedarf auf der Ebene des Regionalplans OWL: 

 

Grundsatz E 1 Windenergienutzung durch Repowering  

Eine erhöhte Nutzung des Repowerings soll angestrebt werden, sodass die Entlastung 

des Landschaftsbildes, eine Reduzierung der Umweltbeeinträchtigungen und eine Ef-

fizienzsteigerung bei der Gewinnung von Energie gefördert werden kann.  

Erläuterung  

Um den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung weiter auszubauen, kann 

das Repowering einen sinnvollen Beitrag leisten. Das Repowering bietet verschiedene Vorteile 

mit Blick auf die Minimierung oder Vermeidung von Raumnutzungskonflikten.Ɉ 
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Gegenwärtig haben die im Entwurf des Regionalplans OWL 2023 enthaltenen Raumord-

nungsziele noch den Charakter von sonstigen Erfordernissen der Raumordnung im 

Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG, die gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG in Abwägungsentschei-

dungen zu berück sichtigen sind. Die Änderung des ROG mit der Einführung eines neuen 

§ 3 Abs. 1 Nr. 4a tritt 28.9.2023 (Art. 15 Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung des Raumord-

nungsgesetzes und anderer Vorschriften ɀ ROGÄndG -) in Kraft. Damit liegt sie vor dem 

Feststellungsbe schluss zu diesem Teilflächennutzungsplan und bedeutet eine Relevanz 

in der Abwägung von den in Aufstellung befindlichen Raumordnungszielen.  

Die Darstellungen des Entwurfs sind:  

 

Karte 6:  Darstellungen Entwurf Regionalplan Ostwestfalen (OWL) 2023 für das  Stadtge-

biet Marienmünster , 08/2023 (Darstellung ohne Maßstab) 

 

 






























































































































































